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haftigkeit in Strafverfahren (und wann nicht)?
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Zusammenfassung: Viele Patient*innen in Psychotherapie können gerade in Sexualstrafverfahren als potenzielle 
Opferzeug*innen eine entscheidende Rolle spielen. Es gibt jedoch Befürchtungen, eine Psychotherapie könnte Erinne-
rungen an das traumatische Delikt verfälschen. Der Artikel erläutert tatsächliche und vermeintliche Risiken einer Psy-
chotherapie für die Glaubhaftigkeit und listet Handlungsempfehlungen für Psychotherapeut*innen auf. Von vornherein 
unproblematisch dürften psychotherapeutische Interventionen ohne spezifischen Erinnerungsbezug sein. Unbedingt 
sind suggestive Therapiesettings zu vermeiden, bei denen sich falsche Erinnerungen ausbilden können. Dabei liegen 
zu Beginn der Therapie keine Traumaerinnerungen vor und werden dann infolge eines gezielten Suchprozesses rekon-
struiert. Werden bereits zu Therapiebeginn vorliegende Erinnerungen traumafokussiert behandelt, sind möglicherweise 
neu aufkommende Details genau zu protokollieren und zurückhaltend-skeptisch zu bewerten. Im Idealfall sollte zuvor 
eine fachgerechte Vernehmung durch Strafbehörden oder Gerichte durchgeführt und dokumentiert sein.

tigkeit tatsächlich beeinflusst. Daran anknüpfend werden 
konkrete Handlungsempfehlungen präsentiert. Diese sollen 
Psychotherapeut*innen dabei unterstützen, problematischen 
Erinnerungsveränderungen vorzubeugen und – im Inter-
esse einer effektiven Strafverfolgung und des Wohles der 
Patient*innen – kooperativ an einem möglichen Strafverfah-
ren mitzuwirken.

Psychotherapie und Glaubhaftigkeit – 
ein Spannungsfeld?!
Traumatische Erfahrungen gelten als bedeutender Risikofaktor 
für die Ausbildung einer psychischen Störung (Daníelsdóttir 
et al., 2024).1 Die in diesem Zusammenhang prominenteste 
Diagnose ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), 
die sich insbesondere nach interpersonellen Traumata, z. B. 
körperlichen oder sexuellen Übergriffen, ausbilden kann (Kess-
ler et al., 2017; Maercker et al., 2008; McLaughlin et al., 2013). 
Gerade kindliche Gewalterfahrungen erhöhen jedoch auch das 
Risiko der Ausprägung einer psychischen Störung ohne diag-
nostischen Traumabezug, z. B. Depressionen, Angst- und Ess-
störungen oder Schizophrenie (Hailes et al., 2019; Hogg et al., 
2023; McKay et al., 2022), wobei eine aktuelle Metaanalyse 
34 quasi-experimenteller Studien einen kleinen, aber subs-
tanziellen durchschnittlichen Effekt ergab (d = ~ 0.3; Baldwin 
et al., 2023). Mauritz et al. (2013) fassten 33 Untersuchungen 

Einleitung

Viele Patient*innen in der Psychotherapie blicken auf 
strafrechtlich relevante Gewalterfahrungen zurück. 
Dies gilt in besonderem Maße für Patient*innen in 

den Traumaambulanzen, wo Betroffene von Gewalt- und 
Sexualstraftaten insbesondere seit dem 1. Januar 2021 
einen Anspruch auf eine niedrigschwellige und kurzfris-
tige psychotherapeutische Behandlung haben (§§ 31–34 
SGB XIV). Im Falle eines Strafverfahrens ist die Aussa-
ge dieser Patient*innen häufig entscheidend dafür, ob 
es schließlich zu einer Verurteilung des*der Angeklagten 
kommt oder nicht, und wird daher eingehend geprüft. In 
diesem Zusammenhang gibt es Befürchtungen, eine Psy-
chotherapie könnte die Glaubhaftigkeit der Aussagen von 
Geschädigten beeinträchtigen. Gerichte sind durch höchst-
richterliche Rechtsprechung angehalten, mögliche sugges-
tive Einflüsse durch eine Psychotherapie zu überprüfen. In 
diesem Spannungsfeld aus Psychotherapie und Glaubhaftig-
keit ergeben sich Herausforderungen für Patient*innen und 
Psychotherapeut*innen in der Praxis. Dies gilt vor allem, 
wenn der befürchtete Schaden für die Glaubhaftigkeit vor 
Gericht eine notwendige psychotherapeutische Intervention 
aufzuschieben oder gar ganz zu verhindern droht.

Der vorliegende Artikel soll über diese Problematik informie-
ren und praktisch auf die damit verbundenen Herausforde-
rungen vorbereiten. Zunächst werden die Hintergründe der 
skizzierten Problematik ausgeleuchtet. Im Anschluss wird 
dargelegt, inwieweit eine Psychotherapie eine Aussage 
verändern kann und in welchen Fällen dies ihre Glaubhaf-

1 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie ausführliche bibliogra-
phische Angaben am Ende des Artikels, das vollständige Literaturverzeichnis 
auf der Homepage der Zeitschrift unter www.psychotherapeutenjournal.de.
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zusammen und fanden bei erwachsenen Patient*innen mit 
verschiedenen schwerwiegenden, nicht traumabezogenen 
Störungsbildern eine deutlich erhöhte Prävalenz von körperli-
chen (25–72 %, im Mittel 47 %) und sexuellen Misshandlun-
gen (24–49 %, im Mittel 37 %) in Kindheit und Erwachsenen-
alter. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass viele 
Patient*innen, die sich aufgrund ihrer Symptomatik in Psycho-
therapie begeben, traumatische Erfahrungen gemacht haben 
und sich dies nicht nur auf psychotherapeutische Einrichtun-
gen mit einem klaren Traumafokus beschränkt.

Viele der mit solchen traumatischen Erfahrungen verbunde-
nen Taten sind strafbewehrt und können demnach Gegen-
stand von Strafverfahren werden. Vor allem bei in Rede ste-
henden Sexualstraftaten wird die Aussage der Betroffenen 

häufig besonders geprüft, da sie in der Regel das einzige Be-
weismittel darstellt (Aussage-gegen-Aussage-Konstellation). 
Vonseiten der Justiz wird dann häufig das Anliegen geäu-
ßert, eine möglichst ursprüngliche Aussage von Betroffenen 
für die Aufklärung des Sachverhaltes verwenden zu können 
(Stang & Sachsse, 2014). Dabei kommt gerade der Frage ei-
ner möglichen Beeinflussung durch eine Psychotherapie be-
sondere Aufmerksamkeit zu. So führt der Bundesgerichtshof 
in ständiger Rechtsprechung aus, dass das Vorliegen von 
Pseudoerinnerungen nur dann verneint werden könne, wenn 
suggestive Einflüsse im Rahmen einer Psychotherapie ausge-
schlossen werden können (2 StR 455/14, Rn. 19). Bei Hohoff 
(2021), Richterin am Bundesgerichtshof, heißt es, dass durch 
das Sprechen über Sexualdelikte in Psychotherapien nachfol-
gende Vernehmungen nur von „eingeschränktem Wert“ sei-
en, da „Verfälschungen der Erinnerungen und suggestive Ein-
flüsse des Therapeuten nur schwer ausgeschlossen werden 
können“ (S. 156; für eine ähnliche, internationale Perspektive 
siehe Branaman & Gottlieb, 2013). 

Nicht selten wird Geschädigten in diesem Zusammenhang 
von einer Psychotherapie abgeraten, solange ein Strafver-
fahren noch nicht abgeschlossen ist, weil dies die Aussage 
zu stark therapeutisch verändern und damit ihre Glaubhaftig-
keit beschädigen könne (Branaman & Gottlieb, 2013; Stang & 
Sachsse, 2014). Da Betroffene oft ein Interesse an einer ef-
fektiven Strafverfolgung des Täters haben, kann sie dies vor 
die schwierige Abwägung zwischen der eigenen Gesundheit 
und der späteren Glaubhaftigkeit vor Gericht stellen („trauma-
therapeutisches Dilemma“; Bublitz, 2019).

Auch für Psychotherapeut*innen ergeben sich aus dieser 
Situation besondere Herausforderungen (vgl. Fouché & 

le Roux, 2018). So muss im Interesse des*der Patient*in 
sein*ihr psychotherapeutischer Bedarf ermittelt und auf die-
sen adäquat eingegangen werden, ohne dass die notwendige 
psychotherapeutische Intervention zu aversiven Erfahrungen 
im Zusammenhang mit Ermittlungs- und Gerichtsverfahren 
führt, z. B. weil die Glaubhaftigkeit der Aussage – ob zu Recht 
oder Unrecht – infrage gestellt wird. Darüber hinaus ist gut 
möglich, dass Psychotherapeut*innen als sachverständige 
Zeug*innen vor Gericht Auskunft über Symptomatik, Ablauf 
und Inhalt der Therapie vor allem mit Bezug auf das fragliche 
Delikt geben müssen, wenn Patient*innen eine Schweige-
pflichtsentbindung erteilen. Unter dem Schlagwort „pre-trial 
therapy“ (PTT) existiert zu dieser Thematik zwar bereits ei-
ne – wenn auch überschaubare – englischsprachige Literatur 
(z. B. Branaman & Gottlieb, 2013; Fouché & Fouché, 2017); in 

der deutschsprachigen Literatur 
wurde die Thematik jedoch erst 
kürzlich und bislang nur verein-
zelt aufgegriffen (Bublitz, 2019; 
Schemmel & Volbert, 2021).

Hier schließt der vorliegende Ar-
tikel an, indem er über die obige 
Thematik informieren und prakti-

sche Empfehlungen an die Hand geben will, wie mit den da-
mit verbundenen Herausforderungen umgegangen werden 
könnte. Im Einzelnen sollten Psychotherapeut*innen wissen,

 � welche Erinnerungs- und Aussageveränderungen durch 
Psychotherapien bewirkt werden können,

 � inwieweit diese für die De-facto- und die zugeschriebene 
Glaubhaftigkeit von Aussagen in Strafverfahren problema-
tisch sein können und

 � welche Maßnahmen Psychotherapeut*innen ergreifen 
können, um das Risiko von strafrechtlich relevanten Erin-
nerungs- und Aussageveränderungen zu minimieren und 
aus strafrechtlicher Perspektive relevante Informationen 
zur Verfügung stellen zu können.

Auf diese Punkte wird in den folgenden Abschnitten näher 
eingegangen.

Mögliche Erinnerungs- und Aussage-
veränderungen durch Psychotherapie
Bezüglich relevanter Erinnerungsveränderungen im Rahmen 
von Psychotherapien sind kontinuierliche von diskontinuier-
lichen Erinnerungsverläufen zu unterscheiden. Bei diskon-
tinuierlichen Verläufen weisen Patient*innen zu Beginn der 
Psychotherapie keine Erinnerung an ein bestimmtes Trauma 
auf und entwickeln diese erst im Laufe der Psychotherapie. 
Diese Verläufe sind häufig hochproblematisch. Bei kontinuier-
lichen Verläufen besteht zu Beginn der Therapie bereits eine 
Traumaerinnerung. Mögliche Erinnerungsveränderungen be-
ziehen sich dann zumeist auf Details dieser Erinnerung und 
können, müssen aber nicht zwangsläufig problematisch sein. 

        Viele Patient*innen, die sich aufgrund ihrer Symptomatik in  
Psychotherapie begeben, haben traumatische Erfahrungen  
gemacht.
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Mit Veränderungen der Aussage ist demgegenüber gemeint, 
dass der Inhalt der Erinnerung zwar prinzipiell gleich bleibt, 
sich aber die Art und Weise ihrer Darstellung ändert, z. B. im 
Hinblick auf die eine Erzählung begleitende Emotionalität. 
Dies ist aus aussagepsychologischer Sicht für die Bewertung 
der Glaubhaftigkeit in der Regel nicht relevant, kann aber für 
juristische Verfahrensbeteiligte eine Rolle spielen.

Erinnerungsveränderungen –  
Diskontinuierliche Erinnerungsverläufe 
und falsche Erinnerungen
Diskontinuierliche Verläufe von vermeintlichen Erinnerungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass unmittelbar nach dem später 
behaupteten, zumeist traumatischen Ereignis keine Erinne-
rungen daran bestehen und diese erst graduell in der Folge 
eines erwartungsgeleiteten und spezifischen Suchprozesses 
generiert werden. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass 
durch einen solchen Suchprozess falsche Erinnerungen an 
Ereignisse entstehen können, welche niemals stattgefunden 
haben (Brainerd & Reyna, 2005; Brewin & Andrews, 2017;  
Loftus & Davis, 2006).

Im Rahmen von Psychotherapien steht am Anfang eines sol-
chen Suchprozesses in der Regel die Vermutung, das Symp-
tombild eines*einer Patient*in sei Folge eines traumatischen 
Ereignisses, das nicht mehr erinnert werde. Das Fehlen der 
Erinnerungen wird häufig mit Annahmen begründet, trauma-
tische Erfahrungen würden regelmäßig verdrängt oder disso-
ziiert und dies führe dazu, dass Betroffene an vollständiger 
Amnesie litten, also ihnen selbst das prinzipielle Wissen, das 
Trauma erlebt zu haben, unzugänglich sei. Begünstigt durch 
ihre emotionale und kognitive Mangelsituation unterneh-
men Patient*innen in der Folge Anstrengungen, die vermu-
teten Erinnerungen zu rekonstruieren. Dabei bedienen sich 
die Patient*innen zumeist suggestiv wirksamer Techniken, 
die die Entstehung bildhafter Vorstellungen fördern. Auf der 
Basis einer hinreichenden Überzeugung, ein vermutetes Er-
eignis habe stattgefunden, dürfte jedoch jede intensive kog-
nitive Auseinandersetzung damit mentale Bilder generieren 
(Hyman & Loftus, 1998). Wenn die so entstehenden Bilder 
mit biographischen Informationen oder bereits bestehenden 
Erinnerungen verknüpft und als historische Wahrheit interpre-
tiert werden, begünstigt dies schließlich einen Quellenver-
wechslungsfehler, d. h. die fälschliche Zuschreibung intern 
generierter Bilder als extern, also durch Wahrnehmung äuße-
rer physikalischer Reize, generierter Bilder (zum Ganzen siehe 
Lindsay & Read, 1994; Lynn et al., 2015; Volbert, 2018).

Obwohl ein solcher Prozess auch außerhalb von Psycho-
therapien stattfinden kann (Dodier & Patihis, 2021), können 
Psychotherapeut*innen ihn erheblich begünstigen, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Autorität und ihres tatsächlichen und 
zugeschriebenen Wissens- und Kompetenzvorsprungs, 
der Patient*innen besonders empfänglich für therapeuti-
sche Annahmen macht (Dodier et al., 2019; Patihis & Pen-

dergrast, 2019). Suggestive Prozesse können dann von 
Psychotherapeut*innen angestoßen werden, wenn sie die 
Überzeugung einer Patient*in, ein nicht mehr erinnerliches 
Trauma erlebt zu haben, durch Plausibilitätsinformationen 
fördern (Scoboria et al., 2007, 2014). Dies kann z. B. durch 
die Attribution von Symptomen auf nur vermutete Trauma-
ta oder auch die Normalisierung eines Nichterinnerns von 
Traumata gegenüber dem*der Patient*in geschehen, indem 
die Konzepte der Verdrängung und/oder Dissoziation trau-
matischer Erfahrungen diskutiert werden (Volbert, 2018). 
Psychotherapeut*innen können zudem selbst direkte Vermu-
tungen bezüglich einer erlebten Traumatisierung der Patient*in 
anstellen und durch mehrfache, insistierende Nachfragen 
eine suggestiv wirksame Situation schaffen. Eine solche Si-
tuation ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der*die 
Patient*in durch die Kommunikation einer Erwartungshaltung 
unter Druck gesetzt wird, welcher durch die vermeintliche 
Wiedererinnerung des vermuteten Traumas wieder aufgelöst 
werden kann. Darüber hinaus können Psychotherapeut*innen 
gezielt und möglicherweise wiederholt therapeutische Tech-
niken mit dem Ziel anwenden, vermutete Erinnerungen zu 
rekonstruieren (Lynn et al., 2015). Hierzu zählen Aufforde-
rungen, sich hypothetische Missbrauchsszenarien vorzu-
stellen (z. B. beim Betrachten von Familienfotos), oder auch 
Traumdeutungen, in denen von Traumbildern direkt auf die 
historische Vergangenheit geschlossen wird. Aber auch eta-
blierte traumafokussierte Verfahren und Methoden (z. B. Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Ima-
ginative Reprocessing and Rescripting Therapy (IRRT) oder 
traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie) können dann 
suggestives Potenzial entfalten, wenn sie nicht, wie in den 
Leitlinien vorgesehen, für die Reprozessierung vorliegender 
Erinnerungen bzw. eine In-sensu-Konfrontation mit vorliegen-
den Erinnerungen verwendet, sondern zur Rekonstruktion 
nur vermuteter Erinnerungen eingesetzt werden. In diesem 
Fall erhöhen sie nicht zuletzt aufgrund des imaginativ-repro-
zessierenden Vorgehens das Risiko, dass die für eine Bearbei-
tung notwendige bildhafte Erinnerung zwar durch den Einsatz 
der psychotherapeutischen Intervention entsteht, aber nicht 
auf tatsächlichem Erleben basiert (Schemmel et al., 2024). 
Schließlich können Psychotherapeut*innen die durch einen 
solchen suggestiven Rekonstruktionsprozess entstandenen 
Bilder eines*einer Patient*in als historische Wahrheiten inter-
pretieren, sodass gerade vor dem Hintergrund der therapeu-
tischen Autorität ein Quellenverwechslungsfehler aufseiten 
des*der Patient*in wahrscheinlicher und intern generierte Bil-
der für extern generiert, d. h. auf Wahrnehmungen basierend, 
gehalten werden (Loftus & Davis, 2006).

Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die diesem Pro-
zess zugrunde liegenden Annahmen wissenschaftlich nicht 
haltbar sind. So werden traumatische Erinnerungen in der 
Regel besonders gut behalten (McNally, 2003, 2005). Wäh-
rend sie, ähnlich wie andere Erinnerungen, durchaus unvoll-
ständig und fehlerhaft sein können und im Laufe der Zeit 
Veränderungsprozessen unterliegen (Sommer & Gamer, 
2018; Volbert, 2011; Volbert et al., 2019), gelten psychogene 
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Mit Veränderungen der Aussage ist demgegenüber gemeint, 
dass der Inhalt der Erinnerung zwar prinzipiell gleich bleibt, 
sich aber die Art und Weise ihrer Darstellung ändert, z. B. im 
Hinblick auf die eine Erzählung begleitende Emotionalität. 
Dies ist aus aussagepsychologischer Sicht für die Bewertung 
der Glaubhaftigkeit in der Regel nicht relevant, kann aber für 
juristische Verfahrensbeteiligte eine Rolle spielen.

Erinnerungsveränderungen –  
Diskontinuierliche Erinnerungsverläufe 
und falsche Erinnerungen
Diskontinuierliche Verläufe von vermeintlichen Erinnerungen 
zeichnen sich dadurch aus, dass unmittelbar nach dem später 
behaupteten, zumeist traumatischen Ereignis keine Erinne-
rungen daran bestehen und diese erst graduell in der Folge 
eines erwartungsgeleiteten und spezifischen Suchprozesses 
generiert werden. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass 
durch einen solchen Suchprozess falsche Erinnerungen an 
Ereignisse entstehen können, welche niemals stattgefunden 
haben (Brainerd & Reyna, 2005; Brewin & Andrews, 2017;  
Loftus & Davis, 2006).

Im Rahmen von Psychotherapien steht am Anfang eines sol-
chen Suchprozesses in der Regel die Vermutung, das Symp-
tombild eines*einer Patient*in sei Folge eines traumatischen 
Ereignisses, das nicht mehr erinnert werde. Das Fehlen der 
Erinnerungen wird häufig mit Annahmen begründet, trauma-
tische Erfahrungen würden regelmäßig verdrängt oder disso-
ziiert und dies führe dazu, dass Betroffene an vollständiger 
Amnesie litten, also ihnen selbst das prinzipielle Wissen, das 
Trauma erlebt zu haben, unzugänglich sei. Begünstigt durch 
ihre emotionale und kognitive Mangelsituation unterneh-
men Patient*innen in der Folge Anstrengungen, die vermu-
teten Erinnerungen zu rekonstruieren. Dabei bedienen sich 
die Patient*innen zumeist suggestiv wirksamer Techniken, 
die die Entstehung bildhafter Vorstellungen fördern. Auf der 
Basis einer hinreichenden Überzeugung, ein vermutetes Er-
eignis habe stattgefunden, dürfte jedoch jede intensive kog-
nitive Auseinandersetzung damit mentale Bilder generieren 
(Hyman & Loftus, 1998). Wenn die so entstehenden Bilder 
mit biographischen Informationen oder bereits bestehenden 
Erinnerungen verknüpft und als historische Wahrheit interpre-
tiert werden, begünstigt dies schließlich einen Quellenver-
wechslungsfehler, d. h. die fälschliche Zuschreibung intern 
generierter Bilder als extern, also durch Wahrnehmung äuße-
rer physikalischer Reize, generierter Bilder (zum Ganzen siehe 
Lindsay & Read, 1994; Lynn et al., 2015; Volbert, 2018).

Obwohl ein solcher Prozess auch außerhalb von Psycho-
therapien stattfinden kann (Dodier & Patihis, 2021), können 
Psychotherapeut*innen ihn erheblich begünstigen, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Autorität und ihres tatsächlichen und 
zugeschriebenen Wissens- und Kompetenzvorsprungs, 
der Patient*innen besonders empfänglich für therapeuti-
sche Annahmen macht (Dodier et al., 2019; Patihis & Pen-

dergrast, 2019). Suggestive Prozesse können dann von 
Psychotherapeut*innen angestoßen werden, wenn sie die 
Überzeugung einer Patient*in, ein nicht mehr erinnerliches 
Trauma erlebt zu haben, durch Plausibilitätsinformationen 
fördern (Scoboria et al., 2007, 2014). Dies kann z. B. durch 
die Attribution von Symptomen auf nur vermutete Trauma-
ta oder auch die Normalisierung eines Nichterinnerns von 
Traumata gegenüber dem*der Patient*in geschehen, indem 
die Konzepte der Verdrängung und/oder Dissoziation trau-
matischer Erfahrungen diskutiert werden (Volbert, 2018). 
Psychotherapeut*innen können zudem selbst direkte Vermu-
tungen bezüglich einer erlebten Traumatisierung der Patient*in 
anstellen und durch mehrfache, insistierende Nachfragen 
eine suggestiv wirksame Situation schaffen. Eine solche Si-
tuation ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der*die 
Patient*in durch die Kommunikation einer Erwartungshaltung 
unter Druck gesetzt wird, welcher durch die vermeintliche 
Wiedererinnerung des vermuteten Traumas wieder aufgelöst 
werden kann. Darüber hinaus können Psychotherapeut*innen 
gezielt und möglicherweise wiederholt therapeutische Tech-
niken mit dem Ziel anwenden, vermutete Erinnerungen zu 
rekonstruieren (Lynn et al., 2015). Hierzu zählen Aufforde-
rungen, sich hypothetische Missbrauchsszenarien vorzu-
stellen (z. B. beim Betrachten von Familienfotos), oder auch 
Traumdeutungen, in denen von Traumbildern direkt auf die 
historische Vergangenheit geschlossen wird. Aber auch eta-
blierte traumafokussierte Verfahren und Methoden (z. B. Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Ima-
ginative Reprocessing and Rescripting Therapy (IRRT) oder 
traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie) können dann 
suggestives Potenzial entfalten, wenn sie nicht, wie in den 
Leitlinien vorgesehen, für die Reprozessierung vorliegender 
Erinnerungen bzw. eine In-sensu-Konfrontation mit vorliegen-
den Erinnerungen verwendet, sondern zur Rekonstruktion 
nur vermuteter Erinnerungen eingesetzt werden. In diesem 
Fall erhöhen sie nicht zuletzt aufgrund des imaginativ-repro-
zessierenden Vorgehens das Risiko, dass die für eine Bearbei-
tung notwendige bildhafte Erinnerung zwar durch den Einsatz 
der psychotherapeutischen Intervention entsteht, aber nicht 
auf tatsächlichem Erleben basiert (Schemmel et al., 2024). 
Schließlich können Psychotherapeut*innen die durch einen 
solchen suggestiven Rekonstruktionsprozess entstandenen 
Bilder eines*einer Patient*in als historische Wahrheiten inter-
pretieren, sodass gerade vor dem Hintergrund der therapeu-
tischen Autorität ein Quellenverwechslungsfehler aufseiten 
des*der Patient*in wahrscheinlicher und intern generierte Bil-
der für extern generiert, d. h. auf Wahrnehmungen basierend, 
gehalten werden (Loftus & Davis, 2006).

Es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die diesem Pro-
zess zugrunde liegenden Annahmen wissenschaftlich nicht 
haltbar sind. So werden traumatische Erinnerungen in der 
Regel besonders gut behalten (McNally, 2003, 2005). Wäh-
rend sie, ähnlich wie andere Erinnerungen, durchaus unvoll-
ständig und fehlerhaft sein können und im Laufe der Zeit 
Veränderungsprozessen unterliegen (Sommer & Gamer, 
2018; Volbert, 2011; Volbert et al., 2019), gelten psychogene 
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Totalamnesien von Traumaerinnerungen als extrem selten 
(Ehlers et al., 2012). Weder Verdrängung noch Dissoziation 
sind als gedächtnisbeeinflussende Prozesse belegt (McNally, 
2023; Otgaar et al., 2019); klinische Beobachtungen, die als 
Hinweise auf Verdrängung oder Dissoziation von Erinnerun-
gen angeführt werden, können meistens besser durch übli-
che Vergessensprozesse oder kognitive Vermeidung erklärt 
werden (Clancy & McNally, 2005; Howe, 2022). Umgekehrt 
ist der Entstehungsprozess falscher Erinnerungen empirisch 
gut belegt (Brainerd & Reyna, 2005; Scoboria et al., 2017). 
Auch in der klinischen Psychologie wird explizit vor dem oben 
beschriebenen therapeutischen Handeln gewarnt, da es 
das Risiko falscher Erinnerungen erheblich steigert (Brewin 
& Andrews, 2017). Dennoch gaben in einer aktuellen Un-
tersuchung 35 % der befragten Psychotherapeut*innen in 
Deutschland an, mindestens einmal eine lediglich vermute-
te Traumaerinnerung einer Patient*in gezielt aufgedeckt zu 
haben, wobei dies bei den meisten Psychotherapeut*innen 
jeweils insgesamt nur sehr selten geschah. Dabei scheint die 
initiale Vermutung eines Traumas hinter Symptomen nicht 
nur von Psychotherapeut*innen, sondern häufig auch von 
Patient*innen geäußert zu werden (Schemmel et al., 2024).

Von den beschriebenen Wiedererinnerungen als Ergebnis 
eines expliziten Suchprozesses sind spontane Wiedererinne-
rungen abzugrenzen, welche durch Konfrontation mit einem 
Hinweisreiz auftreten, der assoziativ mit einer bestimmten 
Erinnerung verknüpft ist, die wiederum über einen gewissen 
Zeitraum nicht abgerufen wurde (Dodier et al., 2023; Meyers-

burg, 2015). Unter bestimmten Bedingungen können auch 
traumatische Erfahrungen zunächst vergessen und spon-
tan wiedererinnert werden (Schooler et al., 1997; Shobe & 
Schooler, 2001). McNally und Geraerts (2009) fassen zusam-
men, dass dies am ehesten bei einmaligen Ereignissen vor-
kommt, welche zunächst nicht als traumatisch wahrgenom-
men wurden. Wenn im weiteren Verlauf Erinnerungsauslöser 
fehlen und/oder früheres Erinnern vergessen wird („forgot-
it-all-along effect“; Anthony & Janssen, 2023), kann die un-
erwartete Konfrontation mit einem Erinnerungsauslöser eine 
spontane Wiedererinnerung eines Traumas auslösen, welche 
häufig mit Überraschung aufgenommen wird (siehe auch Do-
dier et al., 2023).

Insofern sind Wiedererinnerungen nicht per se gleichzuset-
zen mit falschen Erinnerungen. Es kommt auf die Genese der 
Wiedererinnerung an. Auch im Rahmen von Psychotherapien 
ist möglich, dass z. B. aufgrund einer offenen Frage oder ei-
nes Denkanstoßes Patient*innen spontan aversive oder gar 

traumatische Erfahrungen wiedererinnern, ohne dass sich 
hieraus Hinweise auf einen suggestiven Verlauf ergeben 
(Goodman et al., 2019). Denkbar ist, dass diese Form der 
Wiedererinnerung keineswegs selten in der Psychotherapie 
auftritt (Schemmel et al., 2024). Sie sollte aber klar von sol-
chen Wiedererinnerungen unterschieden werden können, die 
Ergebnis eines Suchprozesses sind (Meyersburg, 2015).

Erinnerungsveränderungen –  
Verfälschungen von kontinuierlichen 
Erinnerungen
Die zentrale Besonderheit des oben beschriebenen Verlau-
fes besteht darin, dass sich Patient*innen in Psychotherapie 
begeben, ohne explizite Traumaerinnerungen zu haben, und 
diese erst im Rahmen einer Psychotherapie entwickeln. Ge-
rade in Traumaambulanzen dürften sich aber häufiger solche 
Patient*innen vorstellen, deren traumatisches Erlebnis nicht 
weit zurückliegt und prinzipiell erinnert wird. In diesen Fällen 
kann Psychotherapie aus logischen Gründen keine vollstän-
digen Erinnerungen induziert haben (Schemmel & Volbert, 
2021). Es stellt sich dann vielmehr die Frage, inwieweit  Psy-
chotherapie auch kontinuierliche, bereits zu Therapiebeginn 
bestehende Erinnerungen verfälschen könnte.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich auch bei bereits be-
stehenden Traumaerinnerungen eine explizite Suche nach 
zusätzlichen, lediglich vermuteten Erinnerungen verbietet. 

Psychotherapeut*innen könnten 
ein solches Vorgehen wählen, 
z. B. wenn sie postulieren, bereits 
erinnerliche Traumata könnten die 
beobachteten Symptome nicht 
hinreichend erklären und es müs-
se sich noch mehr zugetragen 
haben. Dies geht mit dem hohen 
Risiko einher, dass zusätzlich zur 

kontinuierlichen Traumaerinnerung vermeintliche Erinnerun-
gen an weitere Traumata kreiert werden, die möglicherweise 
nicht auf wahrem Erleben beruhen.

Darüber hinaus ist zu klären, inwieweit sich einzelne Aspekte 
der kontinuierlichen Erinnerung durch therapeutische Prozes-
se verändern können. Es ist empirisch gut gesichert und wei-
testgehend unumstritten, dass das Gedächtnis rekonstruktiv 
funktioniert und gerade der Abruf von autobiografischen Er-
innerungen von unterschiedlichen kognitiven Prozessen der 
Gegenwart, z. B. von Motivation, aktuellen Wahrnehmungen 
und Bedürfnissen oder Vorstellungen, beeinflusst werden 
kann (Pohl, 2007; Schacter, 2012). Umfangreiche Forschung 
zeigt, dass diese vermutlich adaptive Eigenschaft des Ge-
dächtnissystems anfällig für irreführende Informationen ma-
chen und damit zu einer Erinnerungsverfälschung beitragen 
kann („misinformation effect“; Loftus, 2005; Loftus & Klem-
fuss, 2023). Eine solche Beeinflussung muss dabei nicht mit 
Absicht erfolgen, sondern kann bereits durch unbewusst 

        Aus aussagepsychologischer Perspektive ist die emotionale Be-
teiligung von Opferzeug*innen während der Aussage unerheblich, weil 
sie kein verlässlicher Indikator für die Glaubhaftigkeit ist.
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subtile Formulierungen einer Frage geschehen, sodass die-
se suggestive Wirkung entfalten kann (Scoboria et al., 2002). 
Auch andere psychotherapeutische, gerade imaginative Tech-
niken dürften grundsätzlich in der Lage sein, einzelne Details 
einer Erinnerung zu verändern (Lindsay & Read, 1994), zumal 
sie im Kontext einer Therapie selten losgelöst von aktuellen 
Erwartungen, Bedürfnissen und Zielen von Patient*in und 
Psychotherapeut*in besprochen werden dürften. Vor die-
sem Hintergrund erscheint vor allem der Effekt von trauma-
fokussierten Verfahren und Methoden, wie z. B. EMDR, der 
traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapie oder auch 
IRRT, relevant. Solche Verfahren und Methoden stehen im 
Zentrum der leitliniengerechten Behandlung von Posttrau-
matischen Belastungsstörungen (Schäfer et al., 2019), ins-
truieren Patient*innen, das traumatische Ereignis mental zu 
prozessieren, und – wie im Fall von IRRT – arbeiten zum Teil 
mit der bewussten Integration neuer Details in erinnerte Ab-
läufe. Inwieweit dies tatsächlich geeignet ist, Erinnerungen 
zu verfälschen, dürfte u. a. von der subjektiven Plausibilität 
der neuen Details und der Stärke der Erinnerung abhängen.

In den letzten Jahren standen vor allem EMDR und Imagery 
Rescripting im Fokus von experimentellen Untersuchungen 
bezüglich ihres (verfälschenden) Effekts auf Erinnerungen. Im 
Hinblick auf EMDR wurde insbesondere der Einfluss der ho-
rizontalen Augenbewegungen während des Abrufs der zu be-
arbeitenden Erinnerung geprüft. Sowohl Otgaar et al. (2021) 
als auch Kenchel et al. (2022) hielten in ihren Übersichtsarbei-
ten hierzu jeweils fest, dass die überschaubare Studienlage 
die Annahme einer erhöhten Anfälligkeit für Falschinformati-
onen durch die bei EMDR üblichen Augenbewegungen bis-
lang nicht bestätige. In der Tat wurden vereinzelt gefundene 
Effekte entweder bislang nicht repliziert (Houben et al., 2018; 
Calvillo & Emami, 2019; Kenchel et al., 2022; van Schie & 
Leer, 2019) oder bezogen sich auf Wiedererkennungsfehler 
in Laboraufgaben (Houben et al., 2020; Leer & Engelhard, 
2020). Ein Effekt der Augenbewegungen auf tatsächlich au-
tobiografische Erinnerungen konnte in einer weiteren Studie 
nicht gezeigt werden (Meckling et al., 2024).

Eine Arbeitsgruppe der LMU München hat in den letzten 
Jahren mehrere Untersuchungen insbesondere zum Effekt 
von Imagery Rescripting auf den Inhalt von Erinnerungen vor-
gelegt (Aleksic et al., 2024; Ganslmeier, Ehring et al., 2023; 
Ganslmeier, Kunze et al., 2023). Dafür schauten gesunde er-
wachsene Proband*innen einen aversiven Film oder mussten 
eine stressinduzierende Aufgabe bewältigen (Trierer Stress-
Test), was im Verlauf der Untersuchung mithilfe von Imagery 
Rescripting und zum Teil mit Imagination bearbeitet wurde 
(Aleksic et al., 2024). Insgesamt ergaben die zitierten Unter-
suchungen keine Zunahme von falschen Angaben in Erinne-
rungen im freien Bericht und/oder in der Beantwortung von 
offenen und Multiple-Choice-Fragen. Vereinzelt zeigte sich 
sogar ein leichter Anstieg bei der Anzahl korrekt wiederge-
gebener Details durch Imagery Rescripting, allerdings blieben 
die Effekte sehr klein und zwischen den Studien inkonsistent 
(z. B. Aleksic et al., 2024).

Obwohl die Forschung hierzu noch am Anfang steht, zei-
gen diese ersten Ergebnisse, dass eine Anwendung imagi-
nativer Verfahren auf ein kontinuierlich erinnertes Erlebnis 
nicht zwangsläufig mit juristisch relevanten Veränderungen 
von Erinnerungsinhalten einhergehen muss (Schemmel & 
Volbert, 2021). Eine abschließende Einordnung des gesamten 
Themenkomplexes scheint indes verfrüht, da weiterhin viele 
forensisch relevante Fragen offen sind. Diese beziehen sich 
z. B. auf länger zurückliegende, authentische autobiografi-
sche Ereignisse, auf Erinnerungsveränderungen in einem tat-
sächlichen therapeutischen Kontext, auf möglicherweise dif-
ferenzielle Veränderungen von Rand- und Kerngeschehen ei-
ner Erinnerung oder auch auf die subjektive Plausibilität neuer 
Details im Rahmen von IRRT (siehe auch Fouché & Fouché, 
2017). Zu beachten ist ebenfalls, dass die bislang verwende-
ten Instruktionen – soweit in den jeweiligen Artikeln nach-
vollziehbar – keine (suggestiven) Beeinflussungen von außen 
beinhalteten, wie dies üblicherweise in Untersuchungen zum 
Missinformationseffekt der Fall ist. Bei den Teilnehmenden 
lagen keine Vorannahmen bezüglich noch zu rekonstruieren-
der Details vor. Insofern widersprechen diese Untersuchun-
gen denjenigen zum Missinformationseffekt oder zur Entste-
hung falscher Erinnerungen nicht (siehe oben). Die bereits 
dargestellten suggestionsförderlichen Faktoren (Annahmen 
bislang nicht erinnerter Details aufseiten des*der Patient*in 
und/oder Psychotherapeut*in, Anwendung suggestiver Fra-
gen oder psychotherapeutischer Techniken zur Rekonstruk-
tion dieser Details, unkritische Interpretation neuer Details 
als erlebnisbasiert) können auch bei kontinuierlichen Erinne-
rungen gerade in Kombination mit imaginativen Verfahren für 
Verfälschungen sorgen.

Aussageveränderungen

Von inhaltlichen Veränderungen der Erinnerungen sind sol-
che Veränderungen abzugrenzen, die die Aussage bzw. die 
Art und Weise der Darstellung betreffen. Stang und Sachs-
se (2014) fassen die Einschätzung mancher Jurist*innen 
so zusammen, dass diesen die Aussagen von therapierten 
Opferzeug*innen „so glatt, so abgerundet, so frei von Wider-
sprüchen“ erscheinen, dass „atmosphärisch gar nichts mehr 
[rüberkomme]“ und, was „dem Opfer durch die Tat angetan 
wurde, […] gar nicht mehr spürbar“ werde (S. 195). In die-
sem Sinne beeinträchtige eine Psychotherapie die subjekti-
ve Überzeugungsbildung juristischer Verfahrensbeteiligter. 
In der internationalen Literatur ist dies als „emotional victim 
effect“ bekannt (Ask & Landström, 2010), also die Heranzie-
hung der emotionalen Beteiligung eines*einer Opferzeug*in 
als Indikator der Glaubhaftigkeit (Nitschke et al., 2019). Aus 
aussagepsychologischer Perspektive ist die emotionale Be-
teiligung von Opferzeug*innen während der Aussage jedoch 
unerheblich, weil sie kein verlässlicher Indikator für die Glaub-
haftigkeit ist. Während also Erinnerungsveränderungen die 
Glaubhaftigkeit von Aussagen tatsächlich beeinträchtigen 
können, beeinflussen Veränderungen der Aussageweise vor 
allem subjektive Glaubwürdigkeitszuschreibungen. 
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Indes erscheint nachvollziehbar, dass gerade in Aussage-
gegen-Aussage-Konstellationen möglichst ursprüngliche und 
authentische Aussagen von Opferzeug*innen in die Verfahren 
eingeführt werden sollen. Stang und Sachsse (2014) verglei-
chen Aussagen in diesem Zusammenhang mit einem Tatort, 
der möglichst unmittelbar nach der Tat und vor einer mögli-
chen Kontamination oder den natürlichen Veränderungen der 
Spurenlage genauestens dokumentiert wird, und fordern eine 
ähnliche Haltung gegenüber Aussagen. Diese seien ebenfalls 
möglichst rasch „so umfassend und umfangreich wie mög-
lich per Tonträger und Video zu sichern“ (S. 195), da sich – 
zusätzlich zu möglichen externen Einflüssen – Erinnerungen 
mit der Zeit naturgemäß verändern und Vergessensprozesse 
einsetzen.

Dennoch liegt auf der Hand, dass hier womöglich ein syste-
matischer Konflikt zwischen Psychotherapie und Strafverfah-
ren angelegt ist (Bublitz, 2019). So ist es zumindest mittel-
fristig das offenkundige Ziel einer Psychotherapie, die emo-
tionale Bewältigung eines Traumas zu verbessern und eben 
jene psychische Symptomatik abzumildern, die für manche 
Jurist*innen zentral für die Eindrucksbildung zu sein scheint. 
In der Praxis kann dieser Konflikt zwar in vielen Fällen prinzi-
piell vermieden werden, z. B. weil Traumatherapien zunächst 
teils längere Phasen der Stabilisierung und Psychoedukation 
umfassen (Schäfer et al., 2019) und immer mehr Staatsanwalt-

schaften von den in den letzten Jahren deutlich verbesserten 
Möglichkeiten Gebrauch machen, Betroffene z. B. von Sexu-
alstraftaten bereits zu einem frühen Zeitpunkt richterlich für 
eine Videoaufzeichnung vernehmen zu lassen (Gropp & Stahl-
mann-Liebelt, 2021). Dennoch sollte Psychotherapeut*innen 
bewusst sein, dass das Ziel der Psychotherapie, „Vergange-
nes Vergangenheit“ (Stang & Sachsse, 2014, S. 196) werden 
zu lassen, indem Traumata verarbeitet und Aktualisierungen 
reduziert werden, womöglich dem geäußerten Interesse der 
Strafverfolgung entgegenstehen und dies in der Psychothera-
pie oder im Rahmen von Strafverfahren thematisiert werden 
könnte.

Zusammenfassung und Handlungsemp-
fehlungen für Psychotherapeut*innen
Psychotherapie ist besonders dann für die tatsächliche 
Glaubhaftigkeit von Aussagen problematisch, wenn sie bei 
Patient*innen ohne bestehende Traumaerinnerung die (fal-
sche) Überzeugung weckt, traumatisiert worden zu sein, und 

gezielt entsprechende mentale Bilder konstruiert, die fälsch-
licherweise für Erinnerungen gehalten werden. Analog ist es 
ebenfalls heikel, wenn auf diese Weise zu Therapiebeginn 
bereits bestehende Erinnerungen auf der Basis reiner Ver-
mutungen gezielt um weitere Traumata ergänzt werden. Ein 
solches Vorgehen ist nicht leitliniengerecht und unabhängig 
von möglichen Strafverfahren unzulässig. Es dürfte sich dabei 
jedoch um recht spezielle Konstellationen handeln, die insge-
samt nur selten vorkommen und selbst dann einen nur klei-
nen Teil der behandelten Fälle ausmachen. Zu vermeiden sind 
sie dennoch in jedem Fall (Schemmel et al., 2024; Schemmel 
& Volbert, 2021).

Trotz erster Forschungsarbeiten ist darüber hinaus bislang 
nicht hinreichend geklärt, inwieweit sich kontinuierliche, also 
bereits zu Therapiebeginn bestehende Erinnerungen durch 
traumatherapeutische Bearbeitung verändern. Es ist aber da-
von auszugehen, dass traumafokussierte Verfahren vor allem 
dann einen strafrechtlich relevanten Einfluss auf Details einer 
kontinuierlichen Erinnerung haben können, wenn sie bewusst 
oder unbewusst in Verbindung mit den genannten suggesti-
ven Bedingungen angewendet werden. Manche Jurist*innen 
äußern ein Interesse daran, für ihre Überzeugungsbildung ei-
nen unmittelbaren Eindruck der emotionalen Folgen einer be-
haupteten Tat gewinnen zu können. Dies kann mit dem Ziel ei-
ner Psychotherapie konfligieren, die emotionale Bewältigung 

eines Traumas zu unterstützen 
und eine Symptomreduktion zu 
erreichen, weil so auch die emo-
tionale Beteiligung während der 
Aussage eines Opfers reduziert 
werden könnte.

Es obliegt nicht Strafverfol-
gungsbehörden oder Gerichten, 
zu entscheiden, ob Betroffene 

von Straftaten eine Psychotherapie absolvieren und wie 
diese ausgestaltet ist. Dies ist auch im Falle eines laufen-
den oder möglicherweise anstehenden Strafverfahrens ei-
ne Entscheidung der Betroffenen und des*der zuständigen 
Psychotherapeut*in, wobei gesundheitliche Interessen der 
Patient*innen häufig im Vordergrund stehen dürften (Camp-
bell Swiecicki & Hollingsworth, 2015). Dennoch dürfte in 
vielen Fällen dabei auch die Frage eine Rolle spielen, ob die 
Glaubhaftigkeit einer späteren Aussage unter der therapeuti-
schen Intervention leiden könnte. Aus dem hier Referierten 
ergibt sich, dass Psychotherapie nicht per se problematisch 
für die Glaubhaftigkeit ist. Es kommt vielmehr darauf an, was 
genau im Rahmen von Psychotherapien passiert. Psycho-
therapeutische Maßnahmen, die auf eine Stabilisierung oder 
den Aufbau von Bewältigungsressourcen für den Alltag abzie-
len oder ganz generell nicht an der Erinnerung selbst arbei-
ten, – und damit ein sehr großer Teil der mit traumatisierten 
Patient*innen praktizierten Psychotherapie – sollten sich so in 
der Regel aus aussagepsychologischer Perspektive als unpro-
blematisch erweisen, weil sie den Aussageinhalt nicht verän-
dern dürften. Im Rahmen eines Strafverfahrens dürften Psy-

        Psychotherapeutische Maßnahmen, die auf eine Stabilisierung 
oder den Ressourcenaufbau gerichtet sind oder ganz generell nicht 
an der Erinnerung selbst arbeiten, sind aus aussagepsychologischer 
Sicht in der Regel unproblematisch.
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chotherapien vor allem dann thematisiert werden, wenn die 
Erinnerungen an strafrechtlich relevante Handlungen Gegen-
stand therapeutischer Intervention wurden und damit potenzi-
ell verfälscht worden sein könnten. Im Folgenden sollen Maß-
nahmen vorgeschlagen werden, die Psychotherapeut*innen 
ergreifen können, um das tatsächliche Risiko relevanter Er-
innerungsveränderungen zu minimieren und entsprechenden 
Befürchtungen von juristischer Seite entgegenzutreten bzw. 
mit ihnen umgehen zu können.

Falsche Erinnerungen und diskontinuierli-
che Erinnerungsverläufe vermeiden

Stellen sich Patient*innen in der Psychotherapie vor, die zu-
nächst von keiner traumatischen Vorgeschichte berichten, 
müssen solche suggestiven Rahmenbedingungen unbedingt 
vermieden werden, die die Ausbildung einer vollständigen 
oder teilweise falschen Erinnerung begünstigen und damit 
einen gedächtnispsychologisch unplausiblen, diskontinuierli-
chen Erinnerungsverlauf herstellen können. Das bedeutet im 
Einzelnen:

 � Wenn Psychotherapeut*innen bei einer Patient*in eine 
traumatische Vorgeschichte vermuten, die bislang aus be-
stimmten Gründen noch nicht berichtet wurde, sollten sie 
dies – wenn überhaupt – allenfalls zurückhaltend thema-
tisieren und sich offen danach erkundigen. Dabei sollten 
sie sich unbedingt der Fehlbarkeit einer solchen Mutma-
ßung bewusst sein, keine suggestive Erwartungshaltung 
kommunizieren und eine verneinende Antwort des*der 
Patient*in in jedem Fall akzeptieren.

 � Patient*innen, die ihrerseits vom Vorliegen nicht erinnerli-
cher Traumata hinter Symptomen ausgehen, sollten nicht 
unkritisch darin bestärkt werden. Vielmehr sollte diese Ver-
mutung besprochen und ggf. in ihrer Funktion eingeordnet 
werden, wobei im Zweifel über das Risiko falscher Erinne-
rungen aufgeklärt werden sollte. Gleiches gilt für äußerst 
vage Erinnerungsbilder, die als Hinweis auf spezifische 
Traumata interpretiert werden.

 � Psychotherapeut*innen sollten Symptome von Patient*in nen 
nicht mit einem Trauma begründen, das nicht erinnert und 
auch auf offene Nachfrage nicht berichtet wird. Auch auf an-
derweitige Spekulationen hinsichtlich vermeintlich verdräng-
ter oder dissoziierter Traumata sollten sie verzichten.

 � Keinesfalls sollten Psychotherapeut*innen ihre Patient*in-
nen dazu auffordern oder gar dabei anleiten, nach nur ver-
muteten Traumaerinnerungen zu suchen. Ein solches Vor-
gehen ist nicht leitliniengerecht, auch wenn hierfür übliche 
traumafokussierte Verfahren und Methoden angewendet 
werden. Diese sind für die Bearbeitung vorliegender konti-
nuierlicher Erinnerungen vorgesehen und evaluiert. Wenn 
sie für die Rekonstruktion vermuteter Erinnerungen ver-
wendet werden, können sie falsche Erinnerungen produ-
zieren.

 � Wenn Patient*innen über neu aufkommende Erinnerungs-
bilder berichten, ohne dass ein suggestiver Rahmen in der 
Psychotherapie vorliegt, ist zunächst zu eruieren, ob diese 

spontan oder als Ergebnis einer gezielten Suche nach Er-
innerungen, welche ja auch außerhalb des engeren Thera-
piekontexts erfolgen kann, entstanden sind. Insbesonde-
re wenn Letzteres der Fall ist, sollten diese Bilder nicht 
unkritisch als historische Wahrheiten eingeordnet werden. 
Sorgfältig davon abzugrenzen sind solche Fälle, in denen 
nicht vermeintliche Erinnerungen wiederentdeckt, son-
dern Traumata erstmalig besprochen werden.

 � Um die Rekonstruktion einer spontanen Wiedererinne-
rung zu erleichtern und problematische von unproblema-
tischen Verläufen trennen zu können, sollten Psychothera-
peut*innen die genauen Umstände, den Inhalt der Erinne-
rung, die sonstigen Begleitumstände sowie den weiteren 
Verlauf zeitnah protokollieren.

Veränderungen von kontinuierlichen  
Erinnerungen vermeiden und genau  
dokumentieren

Stellen sich hingegen Patient*innen mit bereits vorliegenden 
Traumaerinnerungen vor, ist die Situation prinzipiell eine völlig 
andere, da diese Erinnerungen nicht durch die noch zu be-
ginnende Psychotherapie induziert worden sein können. Den-
noch gibt es auch in dieser Konstellation Maßnahmen, die 
ergriffen werden können, um das Risiko einer beeinträchtig-
ten Glaubhaftigkeit durch eine Veränderung kontinuierlicher 
Erinnerungen zu reduzieren.

 � Zumindest denkbar ist, dass es sich bei den berichteten 
Traumaerinnerungen um falsche Erinnerungen handelt, 
die in einer vorherigen Behandlung oder rein autosugges-
tiv ausgebildet wurden. Psychotherapeut*innen könnten 
kurz die Erinnerungsgenese abklären und auf Hinweise 
auf einen suggestiven Prozess prüfen (z. B. indem sie der 
Frage nachgehen, ob es sich um kontinuierliche oder dis-
kontinuierliche Erinnerungen handelt bzw. ob die Erinne-
rung infolge eines vermutungsgeleiteten Suchprozesses 
entstanden ist).

 � Psychotherapeut*innen sollten Patient*innen nicht signali-
sieren, dass kontinuierlich erinnerte Traumata um weitere 
traumatische Erlebnisse ergänzt werden müssten, bzw. 
entsprechende Vermutungen anstellen, z. B. weil das die 
Symptomatik angeblich nahelege. Auch in diesen Fällen 
wäre ein suggestives Setting wie das oben beschriebene 
zu vermeiden.

 � Werden die traumatischen Erfahrungen im Rahmen von 
Psychotherapien außerhalb spezifischer traumafokussier-
ter Interventionen thematisiert, ohne dass sie en détail pro-
zessiert werden, dürfte dies die Erinnerungen kaum mehr 
beeinflussen als andere Gespräche außerhalb der Thera-
pie. Allerdings gilt auch hier, dass Psychotherapeut*innen 
sich mit möglicherweise suggestiv wirksamen Deutun-
gen, vor allem wenn sie Vermutungen hinsichtlich eines 
vermeintlich „eigentlichen“ Geschehens beinhalten, zu-
rückhalten sollten.

 � Sollte die Anwendung traumafokussierter Verfahren und 
Methoden aus fachlicher Perspektive geboten erscheinen 
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und sich daher für ihren Einsatz entschieden werden, soll-
ten diese nicht mit dem Ziel oder der Erwartung eingesetzt 
werden, neue vermeintliche Erinnerungen oder wesentli-
che Erinnerungsaspekte aufzudecken. Es sollte darüber 
hinaus vermieden werden, eigene Annahmen, Wertungen 
oder neuartige Informationen an den*die Patient*in heran-
zutragen. Dies gilt besonders für strafrechtlich relevante 
Aspekte, z. B. verbale und nonverbale Willensäußerungen 
bei Sexualstraftaten oder Gewaltanwendungen.

 � Selbst wenn sich an diese Maxime gehalten wird, ist 
möglich, dass vereinzelte Details zusätzlich oder anders 
erinnert werden, auch wenn dies vermutlich eher Randas-
pekte betrifft. Es empfiehlt sich, auch bei der Bewertung 
dieser Details eher skeptisch zu sein und neue Einzelhei-
ten nicht vorschnell als historische Wahrheit einzuordnen. 
Vielmehr könnte das Auftreten zusätzlicher Aspekte zum 
Anlass genommen werden, mit den Patient*innen über die 
Plastizitität und die rekonstruktive Natur von Erinnerungen 
zu sprechen.

 � Für den Fall, dass bislang unerwähnte zentrale Details oder 
ganz neue Handlungen in den Schilderungen aufkommen, 
könnten Psychotherapeut*innen womöglich sogar erinne-
rungskritisch intervenieren. Dies gilt auch für subtile Än-
derungen, die für die Einordnung des Geschehens zentral 
sind (z. B. wenn bei einer Sexualstraftat ein zunächst ambi-
valentes Verhalten eines*einer Geschädigten plötzlich als 
klar ablehnend erinnert wird).

 � Insgesamt bietet es sich an, erst mit einer traumafokus-
sierten Behandlung zu beginnen, wenn der*die Patient*in 
in einem Ermittlungsverfahren von der Polizei, der Staats-
anwaltschaft oder einem*einer Ermittlungsrichter*in fach-
gerecht vernommen wurde und diese Vernehmung zumin-
dest auditiv dokumentiert ist. Eine zeitnahe Vernehmung 
durch Polizei und/oder Justiz ist insofern auch für den wei-
teren Behandlungsverlauf von großer Bedeutung. Hier sind 
in erster Linie die Strafverfolgungsbehörden aufgefordert, 
ihre Möglichkeiten auszuschöpfen und rasch Gebrauch von 
der Möglichkeit einer frühen audiovisuell aufgezeichneten 
Vernehmung zu machen (Gropp & Stahlmann-Liebelt, 
2021). Sollte eine solche Vernehmung noch nicht erfolgt 
sein, könnten Erkundigungen eingeholt werden, wann die-
se geplant ist, um psychotherapeutische Abläufe darauf 
abstimmen zu können, oder eine solche sogar angeregt 
werden. Hierfür ist eine Vernetzung mit dem Rechtsbei-
stand des*der Patient*in – so er*sie einen hat – und/oder 
den zuständigen Behörden von Vorteil.

 � Dies ist jedoch in der Regel nur dann möglich, wenn ein 
Strafverfahren bereits begonnen wurde. Ist dies nicht der 
Fall, muss von Psychotherapeut*innen gemeinsam mit 
dem*der jeweiligen Patient*in abgewogen werden, ob 
dennoch eine traumafokussierte Behandlung initiiert wird.
Dabei sollten eine mögliche Anzeige, die Bedeutung einer 
Aussage in einem möglichen Verfahren sowie die Proble-
matik Psychotherapie und Glaubhaftigkeit offen themati-
siert werden.

 � Von herausragender Bedeutung ist eine gründliche Doku-
mentation der traumafokussierenden Therapiesitzungen. 

Auf ihrer Grundlage sollte es möglich sein, Abweichungen 
der Erinnerung zwischen verschiedenen Zeitpunkten nach-
zuvollziehen und zu eruieren, ob diese über gedächtnispsy-
chologisch erwartbare Veränderungen hinausgehen. In 
Kombination mit einer im Idealfall vorliegenden Verneh-
mung vor dem Beginn der traumafokussierten Behandlung 
können so potenzielle Effekte einer Psychotherapie trans-
parent überprüft und problematische Verläufe von unprob-
lematischen separiert werden. Dies garantiert zwar nicht, 
dass mögliche Erinnerungsveränderungen im Strafprozess 
als völlig unproblematisch eingeordnet werden, macht ei-
ne entsprechende Prüfung aber überhaupt erst möglich 
und kann daher dazu beitragen, pauschale Vorbehalte ab-
zubauen.

Fazit

Psychotherapie per se ist nicht problematisch in Bezug 
auf Erinnerungen an Traumata und damit auch nicht per 
se für die Glaubhaftigkeit. Andersherum gibt es durchaus 
problematische Konstellationen in der Psychotherapie. 
Es kommt also darauf an, was im Rahmen von Behand-
lungen tatsächlich geschieht. Gänzlich zu vermeiden sind 
suggestive Bedingungen in der Psychotherapie, die die 
Entstehung vollständiger falscher Erinnerungen riskie-
ren. Die beschriebenen Handlungsempfehlungen sollen 
Psychotherapeut*innen ferner dabei unterstützen, die Risi-
ken einer Psychotherapie für die tatsächliche Glaubhaftig-
keit von Aussagen eines*einer Patient*in auch bei kontinu-
ierlichen Traumaerinnerungen, welche in einer Psychothe-
rapie bearbeitet werden, zu reduzieren.

Nicht in Vergessenheit geraten sollte dabei, dass die Ermitt-
lungsbehörden selbst, also die Polizei und die Staatsanwalt-
schaften, mit einer zeitnahen, umfassenden und wortwörtlich 
dokumentierten Vernehmung einen erheblichen Beitrag dazu 
leisten können, das vermeintliche Spannungsfeld zwischen 
Psychotherapie und Glaubhaftigkeit zu entschärfen. Zudem 
fällt auf, dass mögliche positive Auswirkungen einer psycho-
therapeutischen Behandlung auf Strafverfahren bislang we-
nig diskutiert und untersucht werden, z. B. die Ermutigung 
mancher Betroffener zur Anzeigeerstattung, wodurch mehr 
Straftaten ins Hellfeld gelangen.

Davon abgesehen können sich weiterhin Vorbehalte juristi-
scher Verfahrensbeteiligter gegen eine Psychotherapie nicht 
nur wegen möglicher Erinnerungsveränderungen, sondern 
auch daraus ergeben, dass sie eine geringere Authentizität 
einer Aussage im Sinne einer reduzierten emotionalen Be-
teiligung befürchten. Es bleibt abzuwarten, ob die Relevanz 
dieser Frage durch das erkennbare Bemühen der Justiz um 
eine zeitnähere Vernehmung der Betroffenen nebst audiovi-
sueller Aufzeichnung abnehmen wird. In jedem Fall sollten 
sich Psychotherapeut*innen dieser möglichen Problematik 
bewusst sein und sie gegebenenfalls offen mit Verfahrensbe-
teiligten thematisieren.
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